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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Herstellung eines Substrats (7) für mindestens ein
Leistungshalbleiterbauelement (18, 19) mit folgenden Ver-
fahrensschritten:
a) Bereitstellen eines elektrisch nicht leitenden Isolierstoff-
körpers (1),
b) Aufbringen einer strukturierten elektrisch leitenden ersten
Metallisierungsschicht (2a) auf einer ersten Seite (15a) des
Isolierstoffkörpers (1), wobei die erste Metallisierungsschicht
(2a) einen ersten und einen zweiten Bereich (22a, 22b) auf-
weist, wobei der erste Bereich (22a) schmale Leiterbahnen
(21) aufweist und der zweite Bereich (22b) mindestens eine
breite Leiterbahn (20a, 20b) aufweist und
c) galvanisches Abscheiden einer ersten Metallschicht (5)
auf der mindestens einen breiten Leiterbahn (20a, 20b).
Die Erfindung schafft ein Substrat (7), dass mindestens eine
zum Tragen von Lastströmen fähige Leiterbahn (25) als auch
zur Verbindung mit integrierten Schaltkreisen fähige Leiter-
bahnen (21), aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Her-
stellung eines Substrats für mindestens ein Leis-
tungshalbleiterbauelement und ein diesbezügliches
Substrat. Weiterhin betrifft die Erfindung ein diesbe-
zügliches Substrat.

[0002] Leistungshalbleiterbauelemente, wie z. B.
IGBTs (Insulated Gate Bipolar Transistor), MOSFETs
(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor),
Thyristoren oder Dioden, werden unter anderem z.
B. zum Gleichrichten und Wechselrichten von elektri-
schen Spannungen und Strömen verwendet, wobei
in der Regel mehrere Leistungshalbleiterbauelemen-
te, z. B. zur Realisierung eines Stromrichters, elek-
trisch miteinander verbunden werden. Die Leistungs-
halbleiterbauelemente sind dabei im Allgemeinen auf
einem Substrat angeordnet, das in der Regel direkt
oder indirekt mit einem Kühlkörper verbunden ist.

[0003] Leistungshalbleiterbauelemente werden übli-
cherweise zur Herstellung eines Leistungshalbleiter-
moduls auf einem Substrat angeordnet und mit dem
Substrat verbunden. Das Substrat kann dabei z. B. in
Form eines DCB-Substrats vorliegen. Das Substrat
weist dabei eine strukturierte elektrisch leitende Me-
tallschicht auf, die infolge Ihrer Struktur Leiterbahnen
ausbildet. Die Leistungshalbleiterbauelemente wer-
den über die Leiterbahnen miteinander verbunden,
so dass durch die Leistungshalbleiterbauelemente
fließende Lastströme, welche eine hohe Stromstär-
ke aufweisen, auch durch die Leiterbahnen der elek-
trisch leitenden Metallschicht fließen.

[0004] Zur Herstellung eines DCB-Substrats werden
techniküblich ein Metallblech einheitlicher Dicke auf
einen Isolierstoffkörper, der üblicherweise aus einer
Keramik besteht, gebondet und anschließend die Lei-
terbahnenstruktur aus dem Metallblech geätzt. Da
durch die Leiterbahnen die Lastströme fließen müs-
sen diese eine hohe Stromtragefähigkeit aufweisen,
so dass das Metallblech dick sein muss und die Lei-
terbahnen zusätzlich breit sein müssen. Die Lastströ-
me fließen dabei z. B. von dem Leistungshalbleiter-
modul zu einer mit den Leistungshalbleitermodul ver-
bunden Last, wie z. B. einem Elektromotor.

[0005] Insbesondere, z. B. zur Realisierung der An-
steuerelektronik zur Ansteuerung der Leitungshalb-
leiterbauelemente, werden heute integrierte Schalt-
kreise, welche z. B. in Form von Mikrochips vorliegen
können, verwendet. Integrierte Schaltkreise benöti-
gen infolge ihrer geringen Dimensionen schmale Lei-
terbahnen mit denen sie verbunden werden können.
Durch die Leiterbahnen für die integrierten Schaltkrei-
se fließen dabei in der Regel nur Ströme, die eine ge-
ringe Stromstärke aufweisen, so dass Leiterbahnen
für integrierte Schaltkreise schmal und mit geringer
Dicke ausgeführt sein können.

[0006] Infolge der relativ großen Dicke des Metall-
blechs ist es aber z. B. bei techniküblichen DCB-
Substraten nicht möglich schmale Leiterbahnen, wie
sie für intergierte Schaltkreise benötigt werden, durch
entsprechend feine Strukturierung des Metallblechs
zu erzeugen, da infolge der relativ großen Dicke des
Metallblechs, welche zur Realisierung der erforderli-
chen Stromtragefähigkeit für den Laststrom der Leis-
tungshalbleiter benötigt wird, die Säuere beim Herau-
sätzen der schmalen Leiterbahnen für die integrier-
ten Schaltkreise, auch Material seitlich unter dem Ab-
decklack, der die Stellen abdeckt an denen die Lei-
terbahnen entstehen sollen, herausätzt und somit die
schmalen Leiterbahnen zerstört werden.

[0007] Deshalb wird beim Stand der Technik übli-
cherweise eine vom Substrat, auf dem die Leistungs-
halbleiterbauelemente angeordnet sind, getrennte
Platine vorgesehen auf die die integrierten Schalt-
kreise, z. B. zur Realisierung der Ansteuerelektronik
zur Ansteuerung der Leitungshalbleiterbauelemente,
angeordnet sind. Dies hat den Nachteil, dass elek-
trisch leitende Verbindungen (z. B. Drahtverbindun-
gen) zwischen dem Substrat und der Platine vorgese-
hen werden müssen, was sich negativ auf die Zuver-
lässigkeit eines Leistungshalbleitermoduls, das ein
entsprechendes Substrat mit Leistungshalbleiterbau-
elementen und eine endsprechende Platine mit in-
tegrierten Schaltkreisen aufweist, auswirkt und die
Herstellung des Leitungshalbleitermoduls aufwendig
macht.

[0008] Aus der DE 10 2008 039 389 A1 ist ein Halb-
leiterbauelement bekannt, wobei zur Herstellung des
Halbleiterbauelements auf einem bestehenden Sub-
strat ein Halbleiterchip angeordnet wird und mittels
einer Schichtstruktur, welche auf dem Substrat und
dem Halbleiterchip aufgebracht wird, mit dem Sub-
strat elektrisch leitend verbunden wird.

[0009] Aus der DE 101 54 316 A1 ist ein Verfah-
ren bekannt zur selektiven Oberflächenbehandlung
eines plattenförmigen Werkstückes an wenigstens
einer von zwei metallischen Oberflächenseiten be-
kannt, bei dem zwei gleichartige Werkstücke an ei-
ner ihrer ersten Oberflächenseiten zumindest in ei-
nem Teilbereich nach außen hin abgedichtet, lösbar
miteinander verbunden werden.

[0010] Aus der EP 1 187 521 A1 ist ein Verfahren
zur Herstellung einer Trägerplatte für elektronische
Bauteile bekannt, wobei eine aus Kupfer bestehen-
de Auflage einer isolierenden Grundplatte zur Bildung
von Basisleiterbahnen teilweise entfernt wird und Ba-
sisleiterbahnen mit Pasten überdruckt werden, wel-
che anschließend gesintert werden und leitende und
nichtleitende Bereiche bilden.

[0011] Es ist Aufgabe der Erfindung ein Substrat zu
schaffen, das mindestens eine zum Tragen von Last-
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strömen fähige Leiterbahn als auch zur Verbindung
mit integrierten Schaltkreisen fähige Leiterbahnen,
aufweist.

[0012] Die Aufgabe wird gelöst durch ein Verfahren
zur Herstellung eines Substrats für mindestens ein
Leistungshalbleiterbauelement mit folgenden Verfah-
rensschritten:

a) Bereitstellen eines elektrisch nicht leitenden
aus einer Keramik bestehenden Isolierstoffkör-
pers,
b) Aufbringen einer strukturierten elektrisch leiten-
den ersten Metallisierungsschicht auf einer ers-
ten Seite des Isolierstoffkörpers, wobei die ers-
te Metallisierungsschicht einen ersten und einen
zweiten Bereich aufweist, wobei der erste Bereich
schmale Leiterbahnen aufweist und der zweite
Bereich mindestens eine breite Leiterbahn auf-
weist und
c) galvanisches Abscheiden einer ersten Metall-
schicht auf der mindestens einen breiten Leiter-
bahn.

[0013] Weiterhin wird die Aufgabe gelöst durch ein
Leistungshalbleitermodul mit einem Substrat für min-
destens ein Leistungshalbleiterbauelement, wobei
das Substrat einen elektrisch nicht leitenden aus ei-
ner Keramik bestehenden Isolierstoffkörper und ei-
ne auf einer ersten Seite des Isolierstoffkörpers an-
geordnete strukturierte erste Metallisierungsschicht
aufweist, wobei die erste Metallisierungsschicht ei-
nen ersten und einen zweiten Bereich aufweist, wo-
bei der erste Bereich schmale Leiterbahnen aufweist
und der zweite Bereich mindestens eine breite Leiter-
bahn aufweist, wobei auf der mindestens einen brei-
ten Leiterbahn eine galvanisch abgeschiedene erste
Metallschicht angeordnet ist, wobei mindestens ein
Leistungshalbleiterbauelement auf dem Substrat an-
geordnet und mit der ersten Metallschicht elektrisch
leitend verbunden ist und mindestens ein integrierter
Schaltkreis auf dem Substrat angeordnet und mit den
schmalen Leiterbahnen elektrisch leitend verbunden
ist.

[0014] Durch die Erfindung wird die Verwendung ei-
nes gemeinsamen Substrats für mindestens ein Leis-
tungshalbleiterbauelement und mindestens einen in-
tegrierten Schaltkreis ermöglicht. Die Bereitstellung
einer separaten Platine für den mindestens einen in-
tegrierten Schaltkreis ist somit durch die Erfindung
nicht mehr notwendig. Die Herstellung von Leitungs-
halbleitermodulen wird somit durch die Erfindung ver-
einfacht und gleichzeitig die Zuverlässigkeit der Lei-
tungshalbleitermodule erhöht.

[0015] Vorteilhafte Ausbildungen des Verfahrens er-
geben sich analog zu vorteilhaften Ausbildungen des
Substrats und umgekehrt.

[0016] Vorteilhafte Ausbildungen der Erfindung er-
geben sich aus den abhängigen Ansprüchen.

[0017] Es erweist sich als vorteilhaft, wenn zwischen
Verfahrensschritt b) und c)

– ein Aufbringen einer elektrisch nicht leitenden
Lackschicht auf die schmalen Leiterbahnen erfolgt
und dass nach Verfahrensschritt c)
– ein Entfernen der elektrisch nicht leitenden Lack-
schicht erfolgt.

[0018] Durch das Aufbringen einer elektrisch nicht
leitenden Lackschicht auf die schmalen Leiterbahnen
kann auf einfache Art und Weise ein galvanisches
Abscheiden der ersten Metallschicht auf den schma-
len Leiterbahnen verhindert werden.

[0019] Es erweist sich als vorteilhaft, wenn folgender
nachfolgender Verfahrensschritt durchgeführt wird:

– Galvanisches Abscheiden einer zweiten Metall-
schicht auf den schmalen Leiterbahnen und/oder
auf der ersten Metallschicht.

[0020] Die zweite Metallschicht dient vorzugsweise
als Schutzschicht für die erste Metallschicht und/oder
als Haftverbindungsschicht für eine stoffschlüssige
Verbindung wie z. B. eine Sinter- oder Lötverbindung.

[0021] Es erweist sich als vorteilhaft, wenn die min-
destens eine breite Leiterbahn eine Breite von min-
destens 3000 μm aufweist, da mit zunehmender
Breite der mindestens einen breiten Leiterbahn die
Stromtragefähigkeit der Leiterbahn zunimmt.

[0022] Weiterhin erweist es sich als vorteilhaft, wenn
die schmalen Leiterbahnen eine Breite von 100 μm
bis 1000 μm aufweisen, da dann alle üblicherwei-
se verwendeten Integrierten Schaltungen mit den
schmalen Leiterbahnen verbunden werden können.

[0023] Weiterhin erweist es sich als vorteilhaft, wenn
die erste Metallisierungsschicht eine Dicke von 1 μm
bis 30 μm aufweist, da dann eine gute mechanische
Stabilität der ersten Metallisierungsschicht gewähr-
leistet ist.

[0024] Ferner erweist es sich als vorteilhaft, wenn
die erste Metallisierungsschicht Silber und/oder Kup-
fer enthält, da hierdurch eine hohe elektrische und
thermische Leitfähigkeit der ersten Metallisierungs-
schicht erreicht wird.

[0025] Weiterhin erweist es sich als vorteilhaft, wenn
die erste Metallschicht eine Dicke von 100 μm bis 500
μm aufweist, da dann eine hohe Stromtragfähigkeit
erzielt wird.

[0026] Ferner erweist es sich als vorteilhaft, wenn
beim Verfahrensschritt c) zusätzlich ein
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– Aufbringen einer zweiten Metallisierungsschicht
auf die der ersten Seite des Isolierstoffkörpers ge-
genüberliegend angeordneten zweiten Seite des
Isolierstoffkörpers erfolgt,
und beim Verfahrensschritt d) zusätzlich ein
– galvanisches Abscheiden einer dritten Metall-
schicht auf der zweiten Metallisierungsschicht er-
folgt.

[0027] Die dritte Metallschicht dient vorzugsweise
zur Verbindung des Substrats mit einer Platte oder
einem Kühlkörper.

[0028] Ferner erweist es sich als vorteilhaft, wenn
die erste Metallisierungsschicht eine Verbindungslei-
terbahn aufweist, wobei der zweite Bereich mindes-
tens eine erste und eine zweite breite Leiterbahn
aufweist, wobei die Verbindungsleiterbahn über ei-
ne erste Anzahl von elektrisch leitenden aus der ers-
ten Metallisierungsschicht gebildeten ersten Verbin-
dungsstegen mit der ersten breiten Leiterbahn ver-
bunden ist und die erste breite Leiterbahn über ei-
ne zweite Anzahl von elektrisch leitenden aus der
ersten Metallisierungsschicht gebildeten zweiten Ver-
bindungsstegen mit der zweiten breiten Leiterbahn
verbunden ist, wobei die jeweilige Anzahl der Ver-
bindungsstege und/oder die jeweilige Breite der Ver-
bindungsstege vom Abstand der jeweiligen breiten
Leiterbahn von der Verbindungsleiterbahn abhängt
und mit zunehmenden Abstand zunimmt. Durch die-
se Maßnahme wird eine im Wesentlichen einheitli-
che Dicke der ersten Metallschicht auf der ersten und
zweiten breiten Leiterbahn sichergestellt.

[0029] Ferner erweist es sich als vorteilhaft, wenn
die erste Metallisierungsschicht eine Verbindungs-
leiterbahn aufweist, wobei der zweite Bereich min-
destens eine erste und eine zweite breite Leiter-
bahn aufweist, wobei die Verbindungsleiterbahn ei-
nen im Wesentlichen gleichen Abstand zur ersten
und zweiten breiten Leiterbahn aufweist, wobei die
Verbindungsbahn über einen aus der ersten Metal-
lisierungsschicht gebildeten ersten Verbindungssteg
mit der ersten breiten Leiterbahn und über einen aus
der ersten Metallisierungsschicht gebildeten zweiten
Verbindungssteg mit der zweiten breiten Leiterbahn
verbunden ist. Durch diese Maßnahme wird eine im
Wesentlichen einheitliche Dicke der ersten Metall-
schicht auf der ersten und zweiten breiten Leiterbahn
sichergestellt.

[0030] Weiterhin erweist es sich als vorteilhaft, wenn
die erste Metallschicht aus Kupfer besteht, da Kupfer
eine hohe elektrische Leitfähigkeit besitzt.

[0031] Weiterhin erweist es sich als vorteilhaft, wenn
ein Verbinden des mindestens einen Leistungshalb-
leiterbauelements mit der ersten Metallschicht oder
falls auf der ersten Metallschicht eine zweite Metall-
schicht angeordnet ist mit der auf der ersten Metall-

schicht angeordneten zweiten Metallschicht erfolgt,
und ein Verbinden mindestens eines integrierten
Schaltkreises mit den schmalen Leiterbahnen oder
falls auf den schmalen Leiterbahnen eine zweite Me-
tallschicht angeordnet ist mit der auf den schmalen
Leiterbahnen angeordneten zweiten Metallschicht er-
folgt, da solchermaßen auf einfache Art und Weise
ein Leitungshalbleitermodul hergestellt werden kann.

[0032] Ferner erweist es sich als vorteilhaft, wenn
das jeweilige Verbinden stoffschlüssig, insbesondere
mittels einer Sinter- oder Lötverbindung, erfolgt, da
eine stoffschlüssige Verbindung, wie z. B. eine Sin-
ter- oder Lötverbindung, eine übliche Verbindung bei
Leistungshalbleitermodulen darstellt.

[0033] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in
den Figuren dargestellt und werden im Folgenden nä-
her erläutert. Dabei zeigen:

[0034] Fig. 1 ein Substratrohling nach Durchfüh-
rung eines erfindungsgemäßen Verfahrensschrittes
in Form einer schematisierten Schnittdarstellung,

[0035] Fig. 2 ein Substratrohling nach Durchfüh-
rung eines weiteren Verfahrensschrittes in Form ei-
ner schematisierten Schnittdarstellung,

[0036] Fig. 3 ein Substratrohling nach Durchfüh-
rung eines weiteren Verfahrensschrittes in Form ei-
ner schematisierten Schnittdarstellung,

[0037] Fig. 4 ein erfindungsgemäßes Substrat nach
Durchführung eines weiteren Verfahrensschrittes in
Form einer schematisierten Schnittdarstellung,

[0038] Fig. 5 ein Substratrohling nach Durchfüh-
rung eines erfindungsgemäßen Verfahrensschrittes
in Form einer schematisierten Ansicht von oben auf
den Substartrohling,

[0039] Fig. 6 eine weitere Ausbildung des Substra-
trohlings nach Durchführung eines Verfahrensschrit-
tes in Form einer schematisierten Ansicht von oben
auf den Substartrohling,

[0040] Fig. 7 eine weitere Ausbildung des Substra-
trohling nach Durchführung eines Verfahrensschrit-
tes in Form einer schematisierten Ansicht von oben
auf den Substartrohling,

[0041] Fig. 8 eine weitere Ausbildung des erfin-
dungsgemäßen Substrats nach Durchführung eines
weiteren Verfahrensschrittes in Form einer schema-
tisierten Schnittdarstellung,

[0042] Fig. 9 ein erfindungsgemäßes Leistungshalb-
leitermodul in Form einer schematisierten Schnittdar-
stellung und
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[0043] Fig. 9 ein weiteres erfindungsgemäßes Leis-
tungshalbleitermodul in Form einer schematisierten
Schnittdarstellung.

[0044] In einem ersten Verfahrensschritt erfolgt ein
Bereitstellen eines elektrisch nicht leitenden Isolier-
stoffkörpers 1. In Fig. 1 ist ein Substratrohling 7a
nach Durchführung eines weiteren erfindungsgemä-
ßen Verfahrensschrittes in Form einer schematisier-
ten Schnittdarstellung dargestellt. In Fig. 5 ist eine zu
Fig. 1 zugehörige schematisierte Ansicht von oben
auf den Substartrohling 7a dargestellt. In dem Verfah-
rensschritt erfolgt ein Aufbringen einer strukturierten
elektrisch leitenden ersten Metallisierungsschicht 2a
auf einer ersten Seite 15a des Isolierstoffkörpers 1,
wobei die erste Metallisierungsschicht 2a einen ers-
ten und einen zweiten Bereich aufweist, wobei der
erste Bereich 22a schmale Leiterbahnen 21 aufweist
und der zweite Bereich 22b mindestens eine breite
Leiterbahn aufweist. Im Rahmen des Ausführungs-
beispiels weist der zweite Bereich 22b eine erste brei-
te Leiterbahn 20a und eine zweite breite Leiterbahn
20b auf. In Fig. 1 und Fig. 5 ist der Übersichtlich-
keit halber nur eine schmale Leiterbahn mit einem
Bezugszeichen versehen. Es sei an dieser Stelle an-
gemerkt, dass die schmalen Leiterbahnen in Fig. 5
nur angedeutet dargestellt sind und selbstverständ-
lich aus dem ersten Bereich 22a herausverlaufen
können und z. B. in den zweiten Bereich 22b hin-
einverlaufen können. Weiterhin sei an dieser Stelle
angemerkt, dass die breiten Leiterbahnen in Fig. 5
ebenfalls nur angedeutet dargestellt sind und selbst-
verständlich aus dem zweiten Bereich 22b heraus-
verlaufen können.

[0045] Die breiten Leiterbahnen weisen vorzugswei-
se eine Breite b von mindestens 3000 μm, insbe-
sondere eine Breite von mindestens 4000 μm auf.
Die schmalen Leiterbahnen weisen vorzugsweise ei-
ne Breite von 100 μm bis 1000 μm, insbesondere von
100 μm bis 300 μm auf.

[0046] Im Rahmen des Ausführungsbeispiels erfolgt
in diesem Verfahrensschritt auch ein galvanisches
Aufbringen einer zweiten Metallisierungsschicht 2b
auf die der ersten Seite 15a des Isolierstoffkörpers
1 gegenüberliegend angeordneten zweiten Seite 15b
des Isolierstoffkörpers 1. Der Isolierstoffkörper 1 ist
solchermaßen zwischen der ersten und zweiten Me-
tallisierungsschicht 2a und 2b angeordnet. Der Iso-
lierstoffkörper 1 kann z. B. aus einer Keramik, wie z.
B. AL2O3 oder AlN, bestehen und weist vorzugswei-
se eine Dicke von 300 μm bis 1000 μm auf. Die Me-
tallisierungsschichten 2a und 2b können z. B. im We-
sentlichen aus Kupfer und/oder Silber bzw. aus ei-
ner Kupfer- und/oder einer Silberlegierung bestehen.
Die erste Metallisierungsschicht 2a weist eine, ent-
sprechend den beabsichtigten Verläufen der schma-
len und breiten Leiterbahnen, ausgebildete Struktur
auf. So weist die erste Metallisierungsschicht 2a, im

Rahmen des Ausführungsbeispiels z. B. Unterbre-
chungen 4 und 4' auf, die die Leiterbahnen voneinan-
der abgrenzen. Die zweite Metallisierungsschicht 2b
ist vorzugsweise unstrukturiert, kann aber ebenfalls
auch strukturiert ausgeführt sein.

[0047] Die erste und die zweite Metallisierungs-
schicht 2a und 2b weisen vorzugsweise eine Dicke
von 1 μm bis 30 μm auf, wobei die erste und die zwei-
te Metallisierungsschicht 2a und 2b unterschiedliche
Dicken aufweisen können.

[0048] Das Aufbringen der ersten und zweiten Me-
tallisierungsschicht auf die erste und die zweite Seite
des Isolierstoffkörpers 1 erfolgt vorzugweise, indem
zunächst eine Metallisierungspaste, die z. B. kupfer-
und/oder silberhaltige Partikel und ein Lösungsmittel
enthält, an den Stellen an denen die Metallisierungs-
schicht vorhanden sein soll, auf die erste und zwei-
te Seite 15a und 15b des Isolierstoffkörpers 1 aufge-
tragen wird, anschließend die Metallisierungspaste z.
B. bei 180°C getrocknet wird und anschließend in ei-
nem Ofen, vorzugsweise in einem Vakuum, vorzugs-
weise auf ca. 1000°C erhitzt wird und solchermaßen
gebrannt wird.

[0049] Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass es
sich bei den Fig. 1 bis Fig. 10 um schematisierte Dar-
stellungen handelt und insbesondere die Schichtdi-
cken nicht maßstabsgerecht dargestellt sind.

[0050] In Fig. 2 ist der Substratrohling 7a nach
Durchführung eines weiteren im Rahmen des Aus-
führungsbeispiels durchgeführten Verfahrensschritts
in Form einer schematisierten Schnittdarstellung dar-
gestellt. In dem Verfahrensschritt erfolgt ein Aufbrin-
gen einer elektrisch nicht leitenden Lackschicht 3 auf
die schmalen Leiterbahnen 21. Die Lackschicht 3
weist vorzugsweise eine Dicke von 5 μm bis 300 μm
auf.

[0051] In Fig. 3 ist der Substratrohling 7a nach
Durchführung eines weiteren Verfahrensschritts in
Form einer schematisierten Schnittdarstellung dar-
gestellt. In dem Verfahrensschritt erfolgt ein galvani-
sches Abscheiden einer ersten Metallschicht 5 auf
der mindestens einen breiten Leiterbahn, d. h. im
Rahmen des Ausführungsbeispiels auf der ersten
und zweiten breiten Leiterbahn 20a und 20b. Weiter-
hin erfolgt im Rahmen des Ausführungsbeispiels ein
galvanisches Abscheiden einer dritten Metallschicht
6 auf der zweiten Metallisierungsschicht 2b. Hier-
zu wird der Substratrohling 7a in einem mit einer
Galvanisierflüssigkeit gefüllten Behälter getaucht und
die erste und zweite Metallisierungsschicht 2a und
2b mit dem negativen Pol einer elektrischen Span-
nungsquelle elektrisch leitend verbunden und eine
in der Galvanisierflüssigkeit angeordnete Elektrode
mit dem positiven Pol der elektrischen Spannungs-
quelle elektrische leitend verbunden, so dass ein
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elektrischer Strom zu fließen beginnt und sich die
erste Metallschicht 5 auf den breiten Leiterbahnen
20a und 20b abscheidet und sich die dritte Metall-
schicht 6 auf der zweiten Metallisierungsschicht 2b
abscheidet. Die Lackschicht 3 verhindert ein galvani-
sches Abscheiden der ersten Metallschicht auf den
schmalen Leiterbahnen 21. Alternativ kann auch auf
das Auftragen der Lackschicht 3 verzichtet werden
und nur die breiten Leiterbahnen und falls vorhanden
zusätzlich die zweite Metallisierungsschicht 2b mit
dem negativen Pol der elektrischen Spannungsquelle
elektrisch leitend verbunden werden, so dass ein gal-
vanisches Abscheiden der ersten Metallschicht auf
den schmalen Leiterbahnen 21 unterbleibt. Die Gal-
vanisierflüssigkeit enthält dabei im Rahmen des Aus-
führungsbeispiels Kupferionen, so dass die erste und
dritte Metallschicht 5 und 6 beim Ausführungsbeispiel
aus Kupfer bestehen.

[0052] Die erste und dritte Metallschicht 5 und 6 wei-
sen vorzugsweise eine Dicke von 100 μm bis 500
μm auf. Die Dicken der ersten und dritten Metall-
schicht 5 und 6 brauchen nicht notwendigerweise
gleich sein. Da beim Ausführungsbeispiel die Dicke
der dritten Metallschicht 6 kleiner ist als die Dicke
der ersten Metallschicht 5 wird beim Ausführungs-
beispiels beim galvanischen Abscheiden, wenn die
dritte Metallschicht 6 die vorgesehene Dicke erreicht
hat, die elektrische Verbindung der zweiten Metal-
lisierungsschicht 2b zur Spannungsquelle unterbro-
chen, so dass beim weiteren galvanischen Abschei-
den nur noch die erste Metallschicht 5 wächst bis die-
se die vorgesehene Dicke erreicht hat.

[0053] Es sind aber auch noch andere Verfahren um
unterschiedliche Abscheidehöhen zu erhalten mög-
lich, so kann z. B. auch nachdem die dritte Metall-
schicht 6 die vorgesehene Dicke erreicht hat, das gal-
vanische Abscheiden unterbrochen werden und auf
die dritte Metallschicht 6 ein elektrisch nicht leitender
Lack aufgebracht werden und anschließend das gal-
vanische Abscheiden fortgesetzt werden bis die erste
Metallschicht 5 die vorgesehene Höhe h erreicht ha-
ben, wobei aufgrund des auf die dritte Metallschicht 6
aufgebrachten Lacks, die dritte Metallschicht 6 dabei
nicht weiter wächst.

[0054] Die auf den breiten Leiterbahnen 20a und
20b angeordnete erste Metallschicht 5 verstärkt die
Leiterbahnen 20a und 20b, so dass zum Tragen von
Lastströmen fähige Leiterbahnen entstehen, durch
die Lastströme mit entsprechend hoher Stromstärke
fließen können. In Fig. 3 ist eine zum Tragen von
Lastströmen fähige Leiterbahn mit dem Bezugszei-
chen 25 versehenen. Die zum Tragen von Lastströ-
men fähige Leiterbahn 25 besteht dabei aus der Lei-
terbahn 20a und der auf der Leiterbahn 20a angeord-
neten ersten Metallschicht 5.

[0055] Beim galvanischen Abscheiden der ersten
Metallschicht auf den breiten Leiterbahnen ist es vor-
teilhaft, wenn die breiten Leiterbahnen beim galva-
nischen Abscheiden über die erste Metallisierungs-
schicht miteinander verbunden sind, da dann beim
galvanischen Abscheiden nicht jede breite Leiter-
bahn über eine jeweilig der breiten Leiterbahn zuge-
ordnete elektrische Leitung mit dem negativen Pol
der elektrischen Spannungsquelle elektrisch leitend
verbunden sein muss.

[0056] Vorzugsweise weist deshalb, wie in Fig. 6
dargestellt, die erste Metallisierungsschicht 2a eine
Verbindungsleiterbahn 8 auf, wobei die Verbindungs-
leiterbahn 8 in Fig. 6 über eine erste Anzahl von
elektrisch leitenden aus der ersten Metallisierungs-
schicht 2a gebildeten ersten Verbindungsstegen 9
mit der ersten breiten Leiterbahn 20a verbunden ist
und die erste breite Leiterbahn 20a über eine zweite
Anzahl von elektrisch leitenden aus der ersten Metal-
lisierungsschicht 2a gebildeten zweiten Verbindungs-
stegen 9' mit der zweiten breiten Leiterbahn 20b ver-
bunden ist, wobei die jeweilige Anzahl der Verbin-
dungsstege und/oder die jeweilige Breite c der Ver-
bindungsstege 9 vom Abstand a der jeweiligen brei-
ten Leiterbahn von der Verbindungsleiterbahn 8 ab-
hängt und mit zunehmendem Abstand a zunimmt.
Im Falle des Ausführungsbeispiels ist die erste An-
zahl „1” und die zweite Anzahl „2”, wobei alle Verbin-
dungsstege 9 eine einheitliche Breite c aufweisen.

[0057] Alternativ hierzu kann, wie in Fig. 7 darge-
stellt, die Verbindungsleiterbahn 8 einen im Wesent-
lichen gleichen Abstand a, insbesondere einen glei-
chen Abstand a, zur ersten und zweiten breiten Lei-
terbahn 20a und 20b aufweisen, wobei die Verbin-
dungsbahn 8 über einen aus der ersten Metallisie-
rungsschicht 2a gebildeten ersten Verbindungssteg 9
mit der ersten breiten Leiterbahn 20a und über einen
aus der ersten Metallisierungsschicht 2a gebildeten
zweiten Verbindungssteg 9' mit der zweiten breiten
Leiterbahn 20b verbunden ist. Der erste und zweite
Verbindungssteg 9 und 9' weisen eine im Wesentli-
chen gleiche Länge, insbesondere eine gleiche Län-
ge auf.

[0058] Die in Fig. 6 und Fig. 7 dargestellten vorteil-
haften Ausbildungen der Erfindung ermöglichen beim
galvanischen Abscheiden eine im Wesentlichen ein-
heitliche Dicke der ersten Metallschicht 5 auf der ers-
ten und zweiten breiten Leiterbahn 20a und 20b.

[0059] Die Verbindungsleiterbahn und/oder die Ver-
bindungsstege werden vorzugsweise vor dem galva-
nischen Abscheiden der ersten Metallschicht mit ei-
nem elektrisch nicht leitenden Lack abgedeckt, so
dass beim galvanischen Abscheiden auf der Verbin-
dungsleiterbahn und/oder den Verbindungsstegen
keine erste Metallschicht abgeschieden wird.
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[0060] Die im Rahmen des Ausführungsbeispiels auf
die schmalen Leiterbahnen 21 aufgebrachte Lack-
schicht 3, wird beim Ausführungsbeispiel nach dem
galvanischen Abscheiden der ersten Metallschicht
wieder entfernt. Fig. 4 zeigt das erfindungsgemäße
Substrat 7 nach Durchführung dieses Schrittes.

[0061] Im Rahmen des Ausführungsbeispiels erfolgt
anschließend, wie in Fig. 8 dargestellt, ein galvani-
sches Abscheiden einer zweiten Metallschicht 10 auf
den schmalen Leiterbahnen 21 und auf der ersten
Metallschicht 5, sowie auf der dritten Metallschicht
6. Die zweite Metallschicht 10 besteht vorzugsweise
aus Silber. Die zweite Metallschicht 10 dient vorzugs-
weise als Schutzschicht für die erste und dritte Metall-
schicht, sowie für die schmalen Leiterbahnen 21 und/
oder als Haftverbindungsschicht für eine Sinter- oder
Lötverbindung. Die zweite Metallschicht 10 weist vor-
zugswiese eine Dicke von 0,1 μm bis 10 μm auf. Es
sei an dieser Stelle ausdrücklich angemerkt, dass die
zweite Metallschicht 10 nicht notwendigerweise auf
die erste Metallschicht 5, auf die schmalen Leiterbah-
nen 21 oder auf die dritte Metallschicht 6 aufgebracht
werden muss.

[0062] Weiterhin sei an dieser Stelle angemerkt,
dass falls z. B. nur auf den schmalen Leiterbahnen
21 die zweite Metallschicht 10 galvanisch abgeschie-
den werden soll, vor dem galvanischen Abscheiden
der zweiten Metallschicht 10, die erste und dritte Me-
tallschicht 5 und 6 mit einem elektrisch isolierenden
Lack abgedeckt werden können, so dass ein galva-
nisches Abscheiden der zweiten Metallschicht 10 nur
auf den schmalen Leiterbahnen 21 erfolgt.

[0063] Ferner sei angemerkt, dass falls z. B. nur auf
der ersten Metallschicht 5 die zweite Metallschicht 10
galvanisch abgeschieden werden soll, vor dem gal-
vanischen Abscheiden der zweiten Metallschicht 10,
die schmalen Leiterbahnen 21 und die dritte Metall-
schicht 6 mit einem elektrisch isolierenden Lack ab-
gedeckt werden können, so dass ein galvanischen
Abscheiden der zweiten Metallschicht 10 nur auf der
ersten Metallschicht 5 erfolgt.

[0064] Es werden jeweils die Elemente, die nicht
mit der zweiten Metallschicht 10 beschichtet werden
sollen, vor dem galvanischen Abscheiden der zwei-
ten Metallschicht 10 mit einem elektrisch isolierenden
Lack abgedeckt.

[0065] Fig. 8 zeigt das Substrat 7 nach dem galva-
nischen Abscheiden der zweiten Metallschicht 10.

[0066] Anschließend erfolgt vorzugsweise ein Ent-
fernen der Verbindungsstege, durch z. B. mechani-
sches Entfernen der Verbindungsstege, von dem Iso-
lierstoffkörper 1. Falls die Verbindungsstege vor dem
galvanischen Abscheiden der ersten Metallschicht
5 und einem gegebenenfalls vorgenommenen Ab-

scheiden der zweiten Metallschicht 10 nicht mit einem
elektrisch isolierenden Lack abgedeckt waren, so er-
folgt ein Entfernen der Verbindungsstege, durch z. B.
mechanisches Entfernen der Verbindungsstege, ein-
schließlich der auf den Verbindungsstegen angeord-
neten ersten Metallschicht 5 und gegebenenfalls der
auf der ersten Metallschicht 5 der Verbindungstege
angeordneten zweiten Metallschicht 10.

[0067] Zur Herstellung eines erfindungsgemäßen
Leitungshalbleitermoduls 26 erfolgt anschließend in
einem weiteren Verfahrensschritt, was in Fig. 9 dar-
gestellt ist, ein Verbinden mindestens eines Leis-
tungshalbleiterbauelements mit der ersten Metall-
schicht 5 oder falls wie im Ausführungsbeispiel ge-
mäß Fig. 9 auf der ersten Metallschicht 5 die zwei-
te Metallschicht 10 angeordnet ist mit der auf der
ersten Metallschicht 5 angeordneten zweiten Metall-
schicht 10, und ein Verbinden mindestens eines in-
tegrierten Schaltkreises 17 mit den schmalen Leiter-
bahnen oder falls wie im Ausführungsbeispiel auf den
schmalen Leiterbahnen 21 die zweite Metallschicht
10 vorhanden ist mit der auf den schmalen Leiter-
bahnen 10 angeordneten zweiten Metallschicht 10.
Im Rahmen des Ausführungsbeispiels werden das
beispielhaft als IGBT ausgebildete erste Leistungs-
halbleiterbauelement 18 und das beispielhaft als Di-
ode ausgebildete zweite Leistungshalbleiterbauele-
ment 19 mit der zweiten Metallschicht 10 verbunden.
Das Verbinden des mindestens einen Leistungshalb-
leiterbauelements erfolgt dabei in einem ersten Teil-
verfahrensschritt und das Verbinden des integrier-
ten Schaltkreises 17 in einem zweiten Teilverfah-
rensschritt. Der erste Teilverfahrensschritt kann da-
bei vor dem zweiten Teilverfahrensschritt, gleichzei-
tig mit dem zweiten Teilverfahrensschritt oder nach
dem zweiten Teilverfahrensschritt erfolgen.

[0068] Im Rahmen des Ausführungsbeispiels wer-
den dabei gemäß Fig. 9 das erste Leistungshalblei-
terbauelement 18 und das zweite Leistungshalblei-
terbauelement 19 mit der auf der ersten Metallschicht
5 angeordneten zweiten Metallschicht 10 mittels ei-
ner Sinter- oder Lötverbindung miteinander verbun-
den, so dass zwischen den Leistungshalbleiterbau-
elementen 18 und 19, und der ersten Metallschicht 5
eine Sinter- oder Lötschicht 14 angeordnet ist. Wei-
terhin wird im Rahmen des Ausführungsbeispiels der
integrierte Schaltkreis 17 über seine Anschlusspins
16 mit der auf den schmalen Leiterbahnen angeord-
neten zweiten Metallschicht 10 mittels einer Sinter-
oder Lötverbindung miteinander verbunden, so dass
zwischen dem integrierten Schaltkreis 17 und der
zweiten Metallschicht 10 eine Sinter- oder Lötschicht
14' angeordnet ist. Die jeweilige Sinterschicht besteht
dabei vorzugsweise zumindest im Wesentlichen aus
Silber und die jeweilige Lötschicht zumindest im We-
sentlichen aus Zinn.
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[0069] In Fig. 10 ist ein weiteres Ausführungsbei-
spiel der Erfindung, das im Wesentlichen dem Aus-
führungsbeispiel der Erfindung gemäß Fig. 9 ent-
spricht dargestellt, wobei im Unterschied zum Aus-
führungsbeispiel gemäß Fig. 9 beim Ausführungsbei-
spiel gemäß Fig. 10 die erste Metallschicht 5 nicht mit
der zweiten Metallschicht 10 beschichtet ist, so dass
das erste Leistungshalbleiterbauelement 18 und das
zweite Leistungshalbleiterbauelement 19 mit der ers-
ten Metallschicht 5, z. B. mittels einer Löt- oder Sin-
terbindung, verbunden sind.

[0070] In den Ausführungsbeispielen gemäß Fig. 9
und Fig. 10 sind die Leistungshalbleiterbauelemente
18 und 19 auf dem Substrat 7 angeordnet und elek-
trisch leitend mit der ersten Metallschicht 5 verbun-
den und der integrierte Schaltkreis 17 ist auf dem
Substrat 7 angeordnet und elektrisch leitend mit den
Leiterbahnen 21 verbunden. Die jeweilige elektrisch
leitende Verbindung erfolgt dabei über die Sinter-
oder Lötschicht 14 und falls vorhanden zusätzlich
über die zweite Metallschicht 10 und falls eventu-
ell noch zusätzlich mindestens eine weitere Metall-
schicht auf der zweiten Metallschicht 10 angeordnet
ist, zusätzlich über diese mindestens eine weitere
Metallschicht.

[0071] Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass wie
oben beschrieben, auf der zweiten Metallschicht
10 noch zusätzlich mindestens eine weitere Me-
tallschicht angeordnet sein kann, wobei im Sinne
der Erfindung unter einem Verbinden mindestens ei-
nes Leistungshalbleiterbauelements und/oder min-
destens eines integrierten Schaltkreises mit der min-
destens einen weiteren Metallschicht ein Verbin-
den des mindestens einen Leistungshalbleiterbau-
elements und/oder des mindestens einen integrierten
Schaltkreises mit der zweiten Metallschicht verstan-
den wird.

[0072] Weiterhin sei an dieser Stelle angemerkt,
dass insbesondere im Falle einer Sinterverbindung,
als Bestandteil des Verbindens der beiden jeweilig zu
verbindenden Elemente, die beiden zu verbindenden
Elemente an den Seiten der Elemente, die mitein-
ander verbunden werden sollen, mit einer jeweiligen
Haftverbindungsschicht, die z. B. zumindest im We-
sentlichen aus Silber bestehen kann, versehen wer-
den können. Das jeweilige zu verbindende Element
braucht dabei nicht notwendigerweise mittels galva-
nischen Abscheidens mit der Haftverbindungsschicht
versehen worden sein.

[0073] Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass glei-
che Elemente in den Figuren mit den gleichen Be-
zugszeichen versehen sind.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Herstellung eines Substrats (7) für
mindestens ein Leistungshalbleiterbauelement (18,
19) mit folgenden Verfahrensschritten:
a) Bereitstellen eines elektrisch nicht leitenden aus
einer Keramik bestehenden Isolierstoffkörpers (1),
b) Aufbringen einer strukturierten elektrisch leitenden
ersten Metallisierungsschicht (2a) auf einer ersten
Seite (15a) des Isolierstoffkörpers (1), wobei die ers-
te Metallisierungsschicht (2a) einen ersten und einen
zweiten Bereich (22a, 22b) aufweist, wobei der ers-
te Bereich (22a) schmale Leiterbahnen (21) aufweist
und der zweite Bereich (22b) mindestens eine breite
Leiterbahn (20a, 20b) aufweist und
c) galvanisches Abscheiden einer ersten Metall-
schicht (5) auf der mindestens einen breiten Leiter-
bahn (20a, 20b).

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zwischen Verfahrensschritt b) und c)
– ein Aufbringen einer elektrisch nicht leitenden Lack-
schicht (3) auf die schmalen Leiterbahnen (21) erfolgt
und dass nach Verfahrensschritt c)
– ein Entfernen der elektrisch nicht leitenden Lack-
schicht (3) erfolgt.

3.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche mit folgendem nachfolgenden Verfahrens-
schritt:
– Galvanisches Abscheiden einer zweiten Metall-
schicht (10) auf den schmalen Leiterbahnen (21) und/
oder auf der ersten Metallschicht (5).

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die mindes-
tens eine breite Leiterbahn (20a) eine Breite (b) von
mindestens 3000 μm aufweist.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche dadurch gekennzeichnet, dass die schma-
len Leiterbahnen (21) eine Breite (b') von 100 μm bis
1000 μm aufweisen.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche dadurch gekennzeichnet, dass die erste Me-
tallisierungsschicht (2a) eine Dicke von 1 μm bis 30
μm aufweist.

7.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die ers-
te Metallisierungsschicht (2a) Silber und/oder Kupfer
enthält.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die erste
Metallschicht (5) eine Dicke von 100 μm bis 500 μm
aufweist.
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9.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass beim Ver-
fahrensschritt b) zusätzlich ein
– Aufbringen einer zweiten Metallisierungsschicht
(2b) auf die der ersten Seite (15a) des Isolierstoff-
körpers (1) gegenüberliegend angeordneten zweiten
Seite (15b) des Isolierstoffkörpers (1) erfolgt,
und dass beim Verfahrensschritt c) zusätzlich ein
– galvanisches Abscheiden einer dritten Metall-
schicht (6) auf der zweiten Metallisierungsschicht
(2b) erfolgt.

10.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die ers-
te Metallisierungsschicht (2a) eine Verbindungsleiter-
bahn (8) aufweist, wobei der zweite Bereich (22b)
mindestens eine erste und eine zweite breite Leiter-
bahn (20a, 20b) aufweist, wobei die Verbindungslei-
terbahn (8) über eine erste Anzahl von elektrisch lei-
tenden aus der ersten Metallisierungsschicht (2a) ge-
bildeten ersten Verbindungsstegen (9) mit der ersten
breiten Leiterbahn (20a) verbunden ist und die erste
breite Leiterbahn (20a) über eine zweite Anzahl von
elektrisch leitenden aus der ersten Metallisierungs-
schicht (2a) gebildeten zweiten Verbindungsstegen
(9') mit der zweiten breiten Leiterbahn (20b) verbun-
den ist, wobei die jeweilige Anzahl der Verbindungs-
stege (9, 9') und/oder die jeweilige Breite (c) der Ver-
bindungsstege (9, 9') vom Abstand (a) der jeweili-
gen breiten Leiterbahn (20a, 20b) von der Verbin-
dungsleiterbahn (8) abhängt und mit zunehmenden
Abstand (a) zunimmt.

11.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass die erste Metallisie-
rungsschicht (2a) eine Verbindungsleiterbahn (8) auf-
weist, wobei der zweite Bereich (22b) mindestens ei-
ne erste und eine zweite breite Leiterbahn (20a, 20b)
aufweist, wobei die Verbindungsleiterbahn (8) einen
im Wesentlichen gleichen Abstand (a) zur ersten und
zweiten breiten Leiterbahn (20a, 20b) aufweist, wobei
die Verbindungsbahn (8) über einen aus der ersten
Metallisierungsschicht (2a) gebildeten ersten Verbin-
dungssteg (9) mit der ersten breiten Leiterbahn (20a)
und über einen aus der ersten Metallisierungsschicht
(2a) gebildeten zweiten Verbindungssteg (9') mit der
zweiten breiten Leiterbahn (20b) verbunden ist.

12.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die erste
Metallschicht (5) aus Kupfer besteht.

13.  Verfahren zur Herstellung eines Leitungshalb-
leitermoduls (26), wobei das Verfahren ein Verfahren
zur Herstellung eines Substrats (7) für mindestens
ein Leistungshalbleiterbauelement (18, 19) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche beinhaltet, mit
folgendem weiteren Verfahrensschritt:
e) Verbinden des mindestens einen Leistungshalblei-
terbauelements (18, 19) mit der ersten Metallschicht

(5) oder falls auf der ersten Metallschicht (5) eine
zweite Metallschicht (10) angeordnet ist mit der auf
der ersten Metallschicht (5) angeordneten zweiten
Metallschicht (10), und Verbinden mindestens eines
integrierten Schaltkreises (17) mit den schmalen Lei-
terbahnen (21) oder falls auf den schmalen Leiterbah-
nen (21) eine zweite Metallschicht (10) angeordnet
ist mit der auf den schmalen Leiterbahnen (21) ange-
ordneten zweiten Metallschicht (10).

14.  Verfahren zur Herstellung eines Leitungshalb-
leitermoduls nach Anspruch 13, wobei das jeweilige
Verbinden stoffschlüssig, insbesondere mittels einer
Sinter- oder Lötverbindung, erfolgt.

15.    Leistungshalbleitermodul mit einem Substrat
(7) für mindestens ein Leistungshalbleiterbauelement
(18, 19), wobei das Substrat (7) einen elektrisch nicht
leitenden aus einer Keramik bestehenden Isolierstoff-
körper (1) und eine auf einer ersten Seite (15a) des
Isolierstoffkörpers (1) angeordnete strukturierte erste
Metallisierungsschicht (2a) aufweist, wobei die ers-
te Metallisierungsschicht (2a) einen ersten und einen
zweiten Bereich (22a, 22b) aufweist, wobei der ers-
te Bereich (22a) schmale Leiterbahnen (21) aufweist
und der zweite Bereich (22b) mindestens eine brei-
te Leiterbahn (20a, 20b) aufweist, wobei auf der min-
destens einen breiten Leiterbahn (20a, 20b) eine gal-
vanisch abgeschiedene erste Metallschicht (5) ange-
ordnet ist, wobei mindestens ein Leistungshalbleiter-
bauelement (18, 19) auf dem Substrat (7) angeord-
net und mit der ersten Metallschicht (5) elektrisch lei-
tend verbunden ist und mindestens ein integrierter
Schaltkreis (17) auf dem Substrat (7) angeordnet und
mit den schmalen Leiterbahnen (21) elektrisch leitend
verbunden ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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